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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Amtsblatt – Amtliche Mitteilungsblatt der Stadt Alsdorf  ist das gesetzlich 

vorgeschriebene Bekanntmachungsorgan der Stadt. 

 

Das Amtsblatt wird  im  Internet  kostenfrei veröffentlicht auf der Homepage  

der Stadt Alsdorf unter www.alsdorf.de. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Alfred Sonders 
Bürgermeister 
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ÖFFNUNGSZEITEN

Allgemeine  Besuchszeiten:



 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

über die Widmung von Straßen im Stadtgebiet 

 

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung vom 06.06.2023 wird folgende 

Gemeindestraße nach § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 

(StrWG NRW) als Haupterschließungsstraße dem öffentlichen Verkehr gewidmet: 

 
 

Feldstraße 
Haupterschließungsstraße 

Gemarkung Flur Flurstück Bemerkung 

Hoengen 29 55   

Hoengen 29 96   

Hoengen 29 118   

Hoengen 29 126   

Hoengen 29 132  

Hoengen 29 137  

Hoengen 29 143  

Hoengen 29 146  

Hoengen 29 152  

Hoengen 29 171  

Hoengen 29 176  

Hoengen 29 191  

Hoengen 29 194  

Hoengen 29 195  

Hoengen 29 198  

 
 
Rechtsmittelbelehrung: 
 
Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 

Verwaltungsgericht Aachen, Adalbertsteinweg 92, Im Justizzentrum, 52070 Aachen schriftlich 

oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden 

sollte, würde das Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

Die Klage kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments an die elektronische 

Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss mit einer 

qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von 

der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a 

Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Es muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet 

sein. Die technischen Rahmenbedingungen für die Übermittlung und die Eignung zur 
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Bearbeitung durch das Gericht bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Elektronischer-

Rechtsverkehr-Verordnung vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803) in der jeweils geltenden 

Fassung. 

Wird die Klage durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, eine Behörde oder eine 

juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer 

öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse erhoben, muss sie nach § 55d Satz 1 

VwGO als elektronisches Dokument übermittelt werden. 

Dies gilt nach § 55d Satz 2 VwGO auch für andere nach der VwGO vertretungsberechtigte 

Personen, denen ein sicherer Übermittlungsweg nach § 55a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 VwGO 

zur Verfügung steht. 

Ist eine Übermittlung als elektronisches Dokument aus technischen Gründen vorübergehend 

nicht möglich, bleibt auch bei diesem Personenkreis nach § 55d Satz 1 und 2 VwGO die 

Klageerhebung mittels Schriftform oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 

zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich 

danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches Dokument 

nachzureichen. 

Alsdorf, den 21.06.2023 

Stadt Alsdorf 

Der Bürgermeister 

Im Auftrag 

 
Gez. 
 
Dziatzko 
Technischer Dezernent 

Amtliches Mitteilungsblatt der Stadt Alsdorf - Amtsblatt / 28. Juni 2023 / Nr. 22 / Seite 175 



Anlage 1 
Seite 1 von 3

Amtliches Mitteilungsblatt der Stadt Alsdorf - Amtsblatt / 28. Juni 2023 / Nr. 22 / Seite 176 



Anlage 1 
Seite 2 von 3

Amtliches Mitteilungsblatt der Stadt Alsdorf - Amtsblatt / 28. Juni 2023 / Nr. 22 / Seite 177 



Anlage 1 
Seite 3 von 3

Amtliches Mitteilungsblatt der Stadt Alsdorf - Amtsblatt / 28. Juni 2023 / Nr. 22 / Seite 178 



Amtliches Mitteilungsblatt der Stadt Alsdorf - Amtsblatt / 28. Juni 2023 / Nr. 22 / Seite 179 



Amtliches Mitteilungsblatt der Stadt Alsdorf - Amtsblatt / 28. Juni 2023 / Nr. 22 / Seite 180 



Amtliches Mitteilungsblatt der Stadt Alsdorf - Amtsblatt / 28. Juni 2023 / Nr. 22 / Seite 181 



Amtliches Mitteilungsblatt der Stadt Alsdorf - Amtsblatt / 28. Juni 2023 / Nr. 22 / Seite 182 



1 
 

Satzung über die Unterhaltung und die Erhebung von Gebühren für 
die Benutzung der vorübergehenden Notunterkunft der Stadt 

Alsdorf in der Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6 zur Unterbringung von 
geflüchteten Personen  

vom 23.06.2023  

 

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), und der §§ 2, 4 und 6 des 

Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 

(GV. NW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. April 2023 (GV. 

NRW. S. 233), hat der Rat der Stadt Alsdorf in seiner Sitzung am 20. Juni 2023 folgende 

Satzung beschlossen: 

 

§ 1  

Öffentliche Einrichtung 

(1) Die Stadt Alsdorf unterhält zur vorübergehenden Unterbringung von 

a. ausländischen Flüchtlingen im Sinne des § 2 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes 

(FlüAG), 

b. Ausländerinnen und Ausländern, die Leistungen nach dem SGB II oder dem SGB 

XII erhalten, 

eine Notunterkunft in der Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6 in 52477 Alsdorf als öffentlich-

rechtliche Einrichtung. 

(2) Trägerin der Einrichtung ist die Stadt Alsdorf.  

(3) Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich. 

 

§ 2  

Benutzungsverhältnis 

(1) Die Notunterkunft dient der vorübergehenden Unterbringung der in § 1 genannten 

Personengruppe. 

(2) Über die Belegung der Notunterkunft entscheidet die Stadt Alsdorf nach pflichtgemäßem 

Ermessen. Sie ist berechtigt, im Rahmen der Kapazitäten und der Sicherung einer 

geordneten Unterbringung bestimmte Wohnräume nach Art, Größe und Lage 

zuzuweisen. Ein Anspruch auf Zuweisung eines bestimmten Wohnraumes oder der 

Verbleib in einem bestimmten Wohnraum besteht nicht. 
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(3) Der Bürgermeister erlässt eine Hausordnung, die Näheres zur Benutzung, zum 

Hausrecht und zur Ordnung in der Notunterkunft regelt. Mit der Aufnahme sind die 

Bewohner/innen an die Bestimmungen dieser Satzung und der Hausordnung gebunden 

und haben den mündlichen sowie schriftlichen Weisungen der mit der Aufsicht und 

Objektverwaltung beauftragten Personen Folge zu leisten. 

(4) Der Wohnraum in der Unterkunft wird durch schriftlichen Bescheid zugewiesen. Die 

Zuweisung ist jederzeit widerruflich. Mit dem Widerruf erlischt das Recht auf Benutzung 

des zugewiesenen Wohnraums. Die Zuweisung kann insbesondere widerrufen werden, 

a. wenn die zugewiesene Unterkunft für eine andere Zuweisung in Anspruch 

genommen werden soll oder 

b. bei Verletzung des Hausfriedens oder Verstoß gegen Bestimmungen der 

Hausordnung oder dieser Satzung oder 

c. bei Standortaufgabe der Notunterkunft oder 

d. wenn die Belegungsdichte verändert werden soll. 

(5) Darüber hinaus erlischt das Benutzungsverhältnis, wenn die zugewiesene Person die 

Nutzung endgültig aufgibt, ohne dass es einer ausdrücklichen Aufhebung der Zuweisung 

bedarf. 

 

§ 3  

Benutzungsgebühren 

(1) Die Stadt Alsdorf erhebt für die in § 1 genannte Notunterkunft Benutzungsgebühren. 

(2) Die Höhe der Gebühr bemisst sich nach der möglichen Unterbringungskapazität. 

(3) Die Benutzungsgebühr wird je eingewiesener Person erhoben. Sie beträgt monatlich 

1.701,82 €. 

 

§ 4 

Entstehung der Gebührenpflicht und Fälligkeit 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht von dem Tag an, ab dem der gebührenpflichtigen Person 

die Unterkunft zugewiesen wurde. Das Benutzungsverhältnis und die Gebührenpflicht 

enden mit dem Tag der Übergabe und Abnahme der zugewiesenen Unterkunft an bzw. 

durch die von der Stadt Alsdorf beauftragten Personen. Eine vorübergehende 

Abwesenheit entbindet nicht von der Gebührenpflicht. 

(2) Die Benutzungsgebühr ist jeweils monatlich, und zwar spätestens zum 3. Werktag eines 

jeden Monats, fällig. Wird die Unterkunft bei Einweisung oder Auszug nicht für einen 

vollen Monat in Anspruch genommen, so werden die Gebühren nach Tagen berechnet. 
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Als Gebühr für einen Tag gilt 1/30 des monatlichen Gebührensatzes. Aufnahme- und 

Auszugstag werden als ein Tag berechnet. 

 

§ 5  

Gebührenschuldner 

Gebührenschuldner sind diejenigen Personen, denen die Unterkunft zugewiesen worden ist. 

Personen, denen die Unterkunft gemeinsam zugewiesen worden ist, sind Gesamtschuldner. 

 

§ 6  

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Juli 2023 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung    
 
 

Vorstehende Satzung über die Unterhaltung und die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
vorübergehenden Notunterkunft der Stadt Alsdorf in der Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6 zur 
Unterbringung von geflüchteten Personen vom 23.06.2023 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrensvorschriften und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Alsdorf vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

 
 
 
Alsdorf, den 23. Juni 2023 
 
 
 
gez. 
Sonders 
Bürgermeister 
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